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ken, die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration
und alle anderen interessierten Organisationen sowie die nicht-
staatlichen Organisationen und den Privatsektor, großzügige
Beiträge an den Zusatzfonds und den Sonderfonds zu entrich-
ten, im Einklang mit den einschlägigen Finanzvorschriften der
Konferenz der Vertragsparteien165, und begrüßt die von eini-
gen Ländern bereits geleistete finanzielle Unterstützung;

15. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zuständigen
Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Vereinten Na-
tionen über Klimaänderungen166, des Übereinkommens der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in
den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika, und des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt167 und befürwortet die weitere Zu-
sammenarbeit zur Förderung der Komplementarität zwischen
den Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängi-
gen Rechtsstellung;

16. billigt die Fortführung der gegenwärtigen institutio-
nellen Verbindung und der entsprechenden Verwaltungsver-
einbarungen zwischen dem Sekretariat des Übereinkommens
und dem Sekretariat der Vereinten Nationen für einen weiteren
Fünfjahreszeitraum, wobei bis spätestens 31. Dezember 2011
eine Überprüfung durch die Generalversammlung und die
Konferenz der Vertragsparteien erfolgen soll, wie von der
Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer siebenten Tagung be-
schlossen168;

17. beschließt, in den Konferenz- und Sitzungskalender
für den Zweijahreszeitraum 2006-2007 die für diesen Zwei-
jahreszeitraum vorgesehenen Tagungen der Konferenz der
Vertragsparteien und ihrer Nebenorgane aufzunehmen;

18. ersucht den Generalsekretär, in seinen Entwurf des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2006-
2007 Mittel für die Tagungen der Konferenz der Vertragspar-
teien und ihrer Nebenorgane einzustellen, namentlich für die
achte ordentliche Tagung der Konferenz der Vertragsparteien
und die Sitzungen ihrer Nebenorgane;

19. beschließt, den Unterpunkt "Durchführung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 60/202

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 22. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/488/Add.8, Ziff. 8)169.

60/202. Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/201 vom 20. De-
zember 2000, 56/197 vom 21. Dezember 2001, 57/253 und
57/260 vom 20. Dezember 2002, 58/212 vom 23. Dezember
2003 und 59/236 vom 22. Dezember 2004,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005170,

erneut erklärend, dass das Übereinkommen über die bio-
logische Vielfalt171 das wichtigste internationale Rechtsinstru-
ment für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Ressourcen und für die gerechte und ausgewogene Be-
teiligung an den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen
Ressourcen ist,

Kenntnis nehmend von den Berichten der Millenniums-
Bewertung der Ökosysteme172,

unter Hinweis auf die auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung eingegangenen Verpflichtungen, eine effiziente-
re und kohärentere Umsetzung der drei Zielsetzungen des
Übereinkommens anzustreben und den gegenwärtigen Rück-
gang der biologischen Vielfalt bis 2010 erheblich zu verrin-
gern, was Maßnahmen auf allen Ebenen erfordern wird, na-
mentlich die Durchführung nationaler Strategien und Aktions-
pläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Bereit-
stellung neuer und zusätzlicher finanzieller und technischer
Ressourcen für die Entwicklungsländer,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung Malaysias dafür, dass sie die siebente Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt und die erste Tagung der Konferenz
der Vertragsparteien des Übereinkommens, die als Tagung der
Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena über biologi-
sche Sicherheit diente, vom 9. bis 20. und am 27. Februar be-
ziehungsweise vom 23. bis 27. Februar 2004 in Kuala Lumpur
ausgerichtet hat,

sowie mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an
die Regierung Brasiliens für ihr Angebot, die achte Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt und die dritte Tagung der Konferenz
der Vertragsparteien des Übereinkommens, die als Tagung der
Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena über biologi-
sche Sicherheit dient, vom 20. bis 31. März beziehungsweise
vom 13. bis 17. März 2006 in Curitiba auszurichten,

165 ICCD/COP(1)/11/Add.1 und Corr.1, Beschluss 2/COP.1, Anlage,
Ziff. 7-11.
166 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl.
Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
167 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1993 II
S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS 1995 1408.
168 ICCD/COP(7)/16/Add.1, Beschluss 26/COP.7.

169 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
170 Siehe Resolution 60/1.
171 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl.
Nr. 213/1995; AS 1995 1408.
172 In Englisch verfügbar unter http://www.millenniumassessment.org.
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Exekutivsekre-
tärs des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, den
der Generalsekretär der Generalversammlung auf ihrer sech-
zigsten Tagung übermittelt hat173;

2. nimmt Kenntnis von den jüngsten Fortschritten im
Hinblick auf die Erreichung der drei in dem Übereinkommen
über die biologische Vielfalt171 genannten Zielsetzungen;

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre
Verpflichtungen zu erfüllen, um den Rückgang der biologi-
schen Vielfalt bis 2010 erheblich zu verringern, und betont,
dass sie zu diesem Zweck in ihren einschlägigen Politiken und
Programmen einen angemessenen Schwerpunkt auf den Rück-
gang der biologischen Vielfalt setzen und den Entwicklungs-
ländern weiterhin neue und zusätzliche finanzielle und techni-
sche Ressourcen bereitstellen müssen, namentlich über die
Globale Umweltfazilität; 

4. bekräftigt die Verpflichtung der Vertragsstaaten des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt und des Proto-
kolls von Cartagena über die biologische Sicherheit174, die
Durchführung des Übereinkommens und des Protokolls sowie
anderer Übereinkünfte mit Bezug auf die Biodiversität wie
auch der in Johannesburg eingegangenen Verpflichtung auf ei-
ne erhebliche Reduzierung des Rückgangs der biologischen
Vielfalt bis 2010 zu unterstützen und auch weiterhin im Rah-
men des Übereinkommens zu verhandeln und dabei die Bon-
ner Leitlinien175 zu berücksichtigen, ein internationales Re-
gime zur Förderung und zur Gewährleistung der gerechten und
ausgewogenen Beteiligung an den Vorteilen aus der Nutzung
der genetischen Ressourcen, und bekräftigt außerdem den Be-
schluss aller Staaten, ihre Verpflichtungen zu erfüllen und den
Rückgang der biologischen Vielfalt bis 2010 erheblich zu ver-
ringern sowie die laufenden Bemühungen um die Ausarbei-
tung und Aushandlung eines internationalen Regelwerks für
den Zugang zu genetischen Ressourcen und die Teilung des
sich ergebenden Nutzens fortzusetzen; 

5. bekräftigt die Verpflichtung, im Rahmen der inner-
staatlichen Rechtsvorschriften die Kenntnisse, Innovationen
und Gebräuche indigener und ortsansässiger Gemeinschaften
mit traditionellen Lebensformen, die für die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt von Belang
sind, zu achten, zu bewahren und zu erhalten, ihre breitere An-
wendung mit Billigung und unter Beteiligung der Träger die-
ser Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche zu begünstigen
und eine ausgewogene Beteiligung an den aus ihrer Nutzung
entstehenden Vorteilen zu fördern;

6. nimmt Kenntnis von der zehnten Tagung des Neben-
organs für wissenschaftliche, technische und technologische
Beratung der Konferenz der Vertragsparteien des Überein-

kommens über die biologische Vielfalt sowie von den Tagun-
gen der Offenen Ad-hoc-Arbeitsgruppe über den Zugang zu
genetischen Ressourcen und Vorteilsausgleich und der ersten
Tagung der Offenen Ad-hoc-Arbeitsgruppe für Schutzgebiete;

7. nimmt außerdem Kenntnis von den auf der zweiten
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens, die als Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von
Cartagena über biologische Sicherheit diente, erzielten Fort-
schritten und den laufenden Anstrengungen zur Durchführung
des Protokolls und betont, dass dies die volle Unterstützung
seitens der Vertragsparteien und der zuständigen internationa-
len Organisationen erfordern wird, insbesondere im Hinblick
auf die Gewährung von Hilfe an Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer für den Aufbau von Kapazitäten auf dem Gebiet
der biologischen Sicherheit;

8. bittet die Länder, die das Übereinkommen noch nicht
ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beigetreten
sind, dies zu tun;

9. bittet die Vertragsparteien des Übereinkommens, die
das Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit
noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht
beigetreten sind, dies zu erwägen; 

10. bittet die Länder, zu erwägen, den Internationalen
Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft176 zu ratifizieren beziehungsweise ihm
beizutreten;

11. legt den entwickelten Ländern unter den Vertragspar-
teien des Übereinkommens nahe, Beiträge an die entsprechen-
den Treuhandfonds des Übereinkommens zu leisten, um vor
allem die volle Mitwirkung der Entwicklungsländer unter den
Vertragsparteien an allen Tätigkeiten im Rahmen des Überein-
kommens zu fördern;

12. fordert die Vertragsparteien des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt nachdrücklich auf, den Transfer
von Technologie für die wirksame Durchführung des Überein-
kommens im Einklang mit seinen Bestimmungen zu erleich-
tern;

13. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zuständigen
Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Vereinten Na-
tionen über Klimaänderungen177, des Übereinkommens der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in
den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika178, und des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt und befürwortet die weitere Zu-
sammenarbeit zur Förderung der Komplementarität zwischen

173 A/60/171, Abschn. III.
174 Siehe UNEP/CBD/ExCOP/1/3 und Corr.1, zweiter Teil, Anhang.
Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2003 II S. 1508; öBGBl. III Nr. 94/2003;
AS 2004 579.
175 UNEP/CBD/COP/6/20, Anhang I, Beschluss VI/24A. In Deutsch ver-
fügbar unter http://www.abs.biodiv-chm.de/de/data/Bonn-Guidelines_
englisch-deutsch_Druckfassung.pdf.

176 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the
Conference of FAO, Thirty-first Session, Rome, 2-13 November 2001
(C 2001/REP), Anhang D. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2003 II
S. 906; AS 2005 1789.
177 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl.
Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
178 Ebd., Vol. 1954, Nr. 33480. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1997 II
S. 1468; LGBl. 2000 Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
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den Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängi-
gen Rechtsstellung;

14. betont, wie wichtig es ist, die Doppelarbeit bezüglich
der Berichtspflichten im Rahmen der Übereinkünfte zur bio-
logischen Vielfalt zu verringern, bei gleichzeitiger Achtung
ihrer unabhängigen Rechtsstellung und ihres unabhängigen
Mandats;

15. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt, dem neuen Exekutivsekretär des
Übereinkommens volle Unterstützung bei der Erfüllung seines
Mandats und der Förderung der Durchführung des Überein-
kommens zu gewähren; 

16. bittet den Exekutivsekretär des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt, der Generalversammlung auch
weiterhin über die laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit
dem Übereinkommen, einschließlich des Protokolls von Car-
tagena, Bericht zu erstatten;

17. beschließt, den Unterpunkt "Übereinkommen über
die biologische Vielfalt" unter dem Punkt "Nachhaltige Ent-
wicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/203

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 22. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/489, Ziff. 11)179.

60/203. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habitat II) und Stärkung des Programms
der Vereinten Nationen für menschliche Siedlun-
gen (VN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3327 (XXIX) vom
16. Dezember 1974, 32/162 vom 19. Dezember 1977, 34/115
vom 14. Dezember 1979, 56/205 und 56/206 vom 21. De-
zember 2001, 57/275 vom 20. Dezember 2002, 58/226 und
58/227 vom 23. Dezember 2003 und 59/239 vom
22. Dezember 2004,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Wirtschafts-
und Sozialrats 2002/38 vom 26. Juli 2002 und 2003/62 vom
25. Juli 2003 sowie den Ratsbeschlüssen 2004/300 vom
23. Juli 2004 und 2005/298 vom 26. Juli 2005,

unter Hinweis auf das in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen180 enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2020 er-
hebliche Verbesserungen im Leben von mindestens 100 Mil-
lionen Slumbewohnern zu erzielen, und auf das in dem Durch-
führungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg")181 enthaltene Ziel,
bis zum Jahr 2015 den Anteil der Menschen, die keinen Zu-
gang zu einwandfreiem Trinkwasser und sanitären Einrichtun-
gen haben, zu halbieren,

sowie unter Hinweis auf die Habitat-Agenda182, die Erklä-
rung über Städte und andere menschliche Siedlungen im neuen
Jahrtausend183, die Erklärung von Johannesburg über nachhal-
tige Entwicklung184, den Durchführungsplan von Johannes-
burg und den Konsens von Monterrey der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung185,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005186,

unter Hinweis auf die von der Kommission für Nachhaltige
Entwicklung auf ihrer dreizehnten Tagung gefassten Be-
schlüsse, die sich auf das Programm der Vereinten Nationen
für menschliche Siedlungen (VN-Habitat) und auf menschli-
che Siedlungen beziehen187,

anerkennend, dass das allgemeine Ziel und die strategische
Vision des VN-Habitat und seine Schwerpunktlegung auf die
beiden Weltkampagnen für sichere Nutzungs- und Besitzrech-
te beziehungsweise für gute Stadtverwaltung strategische An-
satzpunkte für eine wirksame Umsetzung der Habitat-Agenda
sind, vor allem für die Aufstellung von Leitlinien für die in-
ternationale Zusammenarbeit im Hinblick auf angemessenen
Wohnraum für alle und die nachhaltige Siedlungsentwicklung, 

sich dessen bewusst, dass die in der Millenniums-Er-
klärung erwähnte Initiative "Städte ohne Elendsviertel" die
einzigartige Gelegenheit bietet, Größenvorteile und erhebli-
che Multiplikatoreffekte zu erzielen und so zur Erreichung der
anderen Millenniums-Entwicklungsziele beizutragen, 

in der Erkenntnis, welche Bedeutung der urbanen Dimen-
sion der Armutsbeseitigung zukommt und dass es geboten ist,
Fragen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in ein
umfassendes siedlungspolitisches Konzept zu integrieren,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die ordentliche Ver-
sammlung der Minister und hochrangigen Behörden des Sek-

179 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
180 Siehe Resolution 55/2.

181 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August - 4 September 2002 (United Nations pub-
lication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf. 
182 Report of the United Nations Conference on Human Settlements
(Habitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (United Nations publication, Sales
No. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. Deutsche Übersetzung
in: Abschlussdokumente: Die HABITAT-Agenda und die Istanbul-Er-
klärung über menschliche Siedlungen, hrsg. v. Bundesministerium für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Bonn, 1997.
183 Resolution S-25/2, Anlage.
184 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August - 4 September 2002 (United Nations pub-
lication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf. 
185 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf. 
186 Siehe Resolution 60/1.
187 Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supple-
ment No. 9 (E/2005/29), Kap. I, Abschn. C.
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